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Die Delegationen erhalten in der Anlage die Entschließung zur Europäischen Raumfahrtpolitik, die 

vom Rat am 22. Mai 2007 angenommen wurde, nachdem sie auf der vierten Tagung des 

Weltraumrates, der gemeinsamen Tagung des Rates der Europäischen Union und des Rates der 

Europäischen Weltraumorganisation gebilligt worden war.

________________________
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ANLAGE

ENTSCHLIESSUNG ZUR
EUROPÄISCHEN RAUMFAHRTPOLITIK

DER RAT -

GESTÜTZT AUF das Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Euro-
päischen Weltraumorganisation (ESA), das im Mai 2004 in Kraft getreten ist, und UNTER 
HINWEIS AUF die immer stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden Vertragsparteien,

UNTER HINWEIS AUF die Grundsatzüberlegungen, die aus den Tagungen des Weltraumrates 
vom 25. November 2004, 7. Juni 2005 und 28. November 2005 hervorgegangen sind,

UNTER HINWEIS AUF die im Jahr 2005 ergangenen Beschlüsse des ESA-Rates auf Minister-
ebene UND AUF die Annahme des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft im 
Jahr 2006, woraus sich ein langfristiges Engagement für die Unterstützung der Entwicklung der 
Raumfahrtkomponenten der GMES und des Zugangs zu den GMES-Daten ergibt,

GESTÜTZT AUF den mit dem Weltraumvertrag ("Outer Space Treaty") der Vereinten Nationen 
geschaffenen Rahmen,

I. Vision für Europa und allgemeine Strategie

UNTER VERWEIS DARAUF, dass der Raumfahrtsektor eine strategische Ressource darstellt, die 
zur Unabhängigkeit, zur Sicherheit und zum Wohlstand Europas und zu seiner Rolle in der Welt 
beiträgt, UND IN WÜRDIGUNG der aktuellen und potenziellen Beiträge der Raumfahrtaktivitäten 
zur Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung, die darin bestehen, dass Grundlagen-
technologien und -dienste für die im Entstehen begriffene europäische Wissensgesellschaft bereit-
gestellt werden und ein Beitrag zum Zusammenhalt Europas geleistet wird,

UNTER BETONUNG des einzigartigen Beitrags, den weltraumgestützte Systeme zu den allge-
meinen Forschungsanstrengungen und bei Anwendungen leisten können, die den Strategien und 
Zielen Europas gerecht werden, UND EINGEDENK DESSEN, dass die Erforschung des Welt-
raums zur Beantwortung weit reichender Fragen zum Ursprung und zur Entwicklung des Lebens im 
Universum sowie zu den Grundgesetzen der Physik beiträgt,
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UNTER HINWEIS DARAUF, dass die Raumfahrt eine wesentliche Komponente der europäischen 
Strategie für nachhaltige Entwicklung darstellt und für die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik bedeutsam ist, deren Zielen sie durch Bereitstellung unerlässlicher Informationen zu zen-
tralen globalen Fragen wie etwa dem Klimawandel1 und für die humanitäre Hilfe dienlich ist,

IN DER ERKENNTNIS, dass es sich Europa aus den genannten Gründen nicht leisten kann, auf 
den mit der Raumfahrt für seine Bürger und seine Politik verbundenen Nutzen zu verzichten, und 
dass die Europäische Raumfahrtpolitik es Europa gestatten wird, weiterhin Raumfahrtinfra-
strukturen und -anwendungen von Weltniveau zu entwickeln und möglichst optimal einzusetzen, 
damit Europa ein Hauptakteur bleibt, globale Probleme gelöst werden und die Lebensqualität ver-
bessert wird,

UNTER HINWEIS DARAUF, dass die Raumfahrtaktivitäten Europas aktiv zu den Zielen des 
Weltraumvertrags der Vereinten Nationen beitragen und dessen Grundsätze uneingeschränkt wah-
ren, wobei insbesondere Folgendes zu nennen ist:

· Erforschung und Nutzung des Weltraums zum Nutzen und im Interesse aller Länder und 
Anerkennung des Weltraums als Wirkungsfeld der gesamten Menschheit,

· Nutzung des Weltraums ausschließlich zu friedlichen Zwecken,

· Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei Erforschung und Nutzung des Weltraums, 
und dass Europa die aktuellen Bemühungen des Ausschusses der Vereinten Nationen für die 
friedliche Nutzung des Weltraums (COPUOS) um Eindämmung und Vermeidung von Welt-
raummüll unterstützt,

EINGEDENK des Attraktionspotenzials der Raumfahrtaktivitäten für junge Menschen, die mit ihrer 
Hilfe für Wissenschaft und Technik begeistert werden können,

UNTER HINWEIS AUF das rasche Wachstum des Markts für satellitengestützte Navigations- und 
Telekommunikationsanwendungen,

UNTER HINWEIS DARAUF, dass Europa zu den führenden Raumfahrtakteuren in der Welt ge-
hört und weiterhin entschlossen ist, seine Stellung sowohl durch verstärkte innereuropäische als 
auch durch internationale Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten -

  
1 Unter Verweis auf den jüngsten Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses der Vereinten 

Nationen für Klimaänderungen und den wichtigen Beitrag, den weltraumgestützte 
Informationssysteme in diesem Zusammenhang zur Zukunft unseres Planeten leisten können.
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1. BEGRÜSST UND UNTERSTÜTZT das Papier über die Europäische Raumfahrtpolitik, das 

als Vorschlag des Generaldirektors der ESA und als Mitteilung der Europäischen Kommis-

sion vorgelegt wurde, als weiteren Schritt bei der Verwirklichung einer koordinierten und 

wirksamen Raumfahrtaktivität Europas im Dienste der europäischen Bürger;

2. NIMMT KENNTNIS von den "ersten Ansätzen" des der ESA zugeordneten Europäischen 

Raumfahrtprogramms als strategischem Planungswerkzeug, das alle Raumfahrtaktivitäten in 

Europa umfasst und damit die Optimierung der öffentlichen Ressourcen und Qualifikationen 

bei der Festlegung und Durchführung der Raumfahrtpolitik fördert;

3. ERSUCHT die Mitgliedstaaten, weiterhin die Zielsetzungen und Programme auf europäischer 

Ebene zu unterstützen - gegebenenfalls auch mit ihren nationalen Programmen und Aktivi-

täten - und dadurch für die Wirksamkeit und Komplementarität der Bemühungen auf euro-

päischer Ebene zu sorgen;

4. ERSUCHT die Europäische Kommission, den Generaldirektor der ESA und die Mitglied-

staaten, auf der Grundlage des Rahmenabkommens die Durchführung der Europäischen 

Raumfahrtpolitik zu überwachen und zu bewerten.

II. Weitere Schritte - Programme und Durchführung

A. ANWENDUNGEN

5. BEGRÜSST die vereinten Bemühungen der ESA und der EU um die Verwirklichung 

benutzerorientierter Großprojekte wie GMES und GALILEO sowie die soeben eingeleiteten 

Anstrengungen im Hinblick auf die intensivere Entwicklung und Nutzung von weltraum-

bezogenen integrierten Anwendungen, insbesondere auch bei Satellitenkommunikations-

diensten;

BEGRÜSST die Maßnahmen der Europäischen Kommission zur weiteren Bündelung der 

nutzerorientierten institutionellen Nachfrage, die sich aus der Politik der Europäischen Union 

ergibt;
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FORDERT die Einführung einer regelmäßigen unabhängigen Begutachtung von nutzer-
orientierten weltraumgestützten Großprojekten in Bezug auf Qualität und Kostenwirksamkeit 
unter Einbindung der Nutzer und der Mitgliedstaaten; Ziel ist es hierbei, die Qualität, Ange-
messenheit und Kostenwirksamkeit der Gesamtsysteme und ihrer Dienste in der Betriebs-
phase zu überprüfen, um die Nutzerorientierung zu stärken;

6. WÜRDIGT den strategischen Wert der Nachhaltigkeit für GMES, BEKENNT SICH ER-
NEUT ZU der Zielvorgabe, wonach GMES vor Ende 2008 die Einsatzreife und Autonomie 
erlangen soll, UND BETONT, dass die Europäische Kommission in Bezug auf GMES recht-
zeitig und nach umfassender Konsultation der Mitgliedstaaten und der ESA Vorschläge für 
folgende Aspekte vorlegen muss:
i. Finanzierung, einschließlich der Erleichterung einer Finanzierung durch die Nutzer,
ii. Betriebsinfrastrukturen und
iii. effiziente Verwaltung, damit das System voll einsatzfähig wird und zu nachhaltigen 

Diensten führt, die den festgestellten Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden;

BEGRÜSST die unter österreichischem und unter deutschem Vorsitz eingeleiteten Initiativen 
für den europäischen Erdbeobachtungsdienst GMES (z.B. Grazer Dialog und Münchner 
Fahrplan);

BEGRÜSST das Konzept für die Durchführung einer vorbereitenden Maßnahme der Euro-
päischen Kommission für die GMES-Betriebsphase;

BEKRÄFTIGT, dass das GMES so weit wie möglich auf die auf europäischer und nationaler 
Ebene bereits bestehenden und einander ergänzenden Kapazitäten zurückgreifen soll;

7. UNTERSTÜTZT die gemeinsamen Bemühungen der europäischen Institutionen, der ESA 
und der europäischen Industrie, die in den kommenden Jahren zu einem wirtschaftlich trag-
fähigen globalen zivilen Satellitennavigationssystem unter der Kontrolle ziviler europäischer 
Stellen führen sollen;
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B. SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG

8. IST SICH BEWUSST, dass Raumfahrttechnologien oftmals sowohl zivile als auch ver-
teidigungsbezogene Anwendungen haben und dass Europa mit einem nutzerorientierten Kon-
zept die Abstimmung zwischen verteidigungsbezogenen und zivilen Raumfahrtprogrammen 
verbessern kann, indem insbesondere Synergien auf dem Gebiet der Sicherheit bei gleich-
zeitiger Beachtung der spezifischen Anforderungen beider Bereiche sowie ihrer von einander 
unabhängigen Entscheidungskompetenzen und Finanzierungsstrukturen angestrebt werden;

BEKRÄFTIGT, dass ein strukturierter Dialog mit den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten 
und innerhalb der zweiten und dritten Säule der EU und mit der Europäischen Verteidigungs-
agentur erforderlich ist, um die Synergien zwischen allen Aspekten der Europäischen Raum-
fahrtpolitik im Rahmen der bestehenden Aufteilung der Zuständigkeiten zu optimieren.

ANERKENNT, dass die Nutzung von GALILEO oder GMES durch militärische Nutzer mit 
dem Grundsatz übereinstimmen muss, dass GALILEO und GMES zivile Systeme unter 
ziviler Kontrolle sind, und dass infolgedessen jede Änderung dieses Grundsatzes einer 
Prüfung im Rahmen von Titel V EUV, insbesondere der Artikel 17 und 23 sowie im Rahmen 
des ESA-Übereinkommens bedarf.

C. ZUGANG ZUM WELTRAUM

9. BETONT, wie wichtig es für Europa ist, einen unabhängigen, zuverlässigen und kosten-
effizienten Zugang zum Weltraum unter erschwinglichen Bedingungen aufrechtzuerhalten, 
worauf im Rahmenabkommen zwischen EG und ESA und in der Entschließung des ESA-
Rates auf Ministerebene zur Entwicklung des europäischen Trägersektors aus dem Jahr 2005 
hingewiesen wird; dabei ist zu berücksichtigen, dass eine kritische Masse an Startaktivitäten 
eine Grundvoraussetzung für die Lebensfähigkeit dieses Sektors ist;

IST SICH BEWUSST, dass Europa die seiner Kontrolle unterstehenden Startkapazitäten 
kohärent nutzen muss;
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ERSUCHT den Generaldirektor der ESA, die fortgesetzte Entwicklung und Koordinierung 
der technologischen Kapazitäten Europas sicherzustellen, damit auf lange Sicht die Wett-
bewerbsfähigkeit des europäischen Trägersektors gewahrt bleibt und somit die Präsenz auf 
dem Markt aufrecht erhalten und ausgebaut wird;

D. INTERNATIONALE RAUMSTATION UND ERFORSCHUNG DES WELTRAUMS

10. UNTERSTREICHT die politische und wissenschaftliche Bedeutung der Internationalen 
Raumstation (ISS) und der Erforschung des Weltraums und BEKRÄFTIGT die dauerhafte, 
von der ESA und ihren Mitgliedstaaten eingegangene feste und einmütige Verpflichtung 
Europas im Hinblick auf seine Beiträge zur ISS;

APPELLIERT an die an der ISS beteiligten internationalen Partner, sich weiterhin dafür ein-
zusetzen, dass die Ziele der ISS-Partnerschaft ungeschmälert beibehalten werden, und 
BETONT, dass die Kontinuität dieser Partnerschaft eine Grundlage für künftige Bemühungen 
zur Erforschung des Weltraums darstellt;

RUFT DAZU AUF, die ISS für Forschung und Entwicklung innerhalb des EG–Forschungs-
rahmenprogramms zu nutzen;

WEIST DARAUF HIN, wie wichtig eine proaktive Beteiligung der ESA an der Ausarbeitung 
der künftigen internationalen Weltraumerforschungsprogramme ist; Ziel dieser Beteiligung ist 
die Gewährleistung einer maßgeblichen, zielgerichteten und abgestimmten Rolle Europas bei 
diesen Bemühungen;

E. WISSENSCHAFT UND TECHNIK

11. UNTERSTREICHT das Ziel, an wissenschaftlichen Programmen von Weltniveau und einer 
klaren Führungsrolle für Europa in ausgewählten Bereichen festzuhalten, die zum Aufbau des 
Europäischen Forschungsraums beitragen;

ERKENNT AN, dass die in Europa - insbesondere im Rahmen der ESA - bereits bestehenden 
gebündelten Kapazitäten und Bemühungen es Europa gestatten, die größten Heraus-
forderungen zu meistern und in Bezug auf neue Entdeckungen und Innovation weltweit ein 
Spitzenniveau zu erreichen;
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ERSUCHT die Europäische Kommission, die ESA und die Mitgliedstaaten, entsprechende 
Bildungsprogramme in Europa anzuregen.

UNTERSTREICHT die Bedeutung von Innovation und technologischer Entwicklung auch für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und den kommerziellen Erfolg ihrer Produkte und 
Dienstleistungen;

BETONT, dass ein zielgerichtetes Vorgehen bei der Entwicklung strategischer Komponenten 
erforderlich ist, wobei eine Konzentration auf ausgewählte kritische Komponenten stattfinden 
muss, bei denen die europäische Industrie möglichst nicht von internationalen Zulieferern 
abhängen sollte, damit soll ein optimales Gleichgewicht zwischen technologischer Unab-
hängigkeit, strategischer Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Vertrauen in die 
Marktkräfte erreicht werden.

F. FÜHRUNGSTRUKTUR

12. WÜRDIGT, dass die ESA über mehr als 30 Jahre hinweg der europäischen Zusammenarbeit 
bei gemeinsamen Raumfahrtprojekten eine effiziente Struktur geboten hat, die jedoch mög-
licherweise weiterer Flexibilisierung und eines gewissen Maßes an Weiterentwicklung bedarf, 
und STELLT FEST, dass die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der ESA - dank der 
zunehmenden Unterstützung durch ihre Mitgliedstaaten - mit der erfolgreichen Entwicklung 
des europäischen Raumfahrtsektors zu der wichtiger gewordenen Rolle Europas und zu der 
starken Stellung der europäischen Raumfahrtindustrie auf den Weltmärkten beiträgt;

BEKRÄFTIGT die jeweiligen Funktionen und Zuständigkeiten der Europäischen Union, der 
ESA und der Mitgliedstaaten, wie sie in den auf der zweiten Tagung des "Weltraumrates" 
festgehaltenen Grundsatzüberlegungen zum Ausdruck kommen, und FORDERT ausgehend 
von diesen Funktionen und zwecks Nutzung der Erfahrung und institutionellen Stellung der 
ESA die Europäische Kommission AUF, sich bei der Verwaltung der von der Europäischen 
Gemeinschaft finanzierten Forschungs- und Entwicklungsprogramme auf dem Gebiet der 
Raumfahrtinfrastrukturen auf die Managementkompetenz und den technischen Sachverstand 
der ESA zu stützen, wobei die ESA die zuständigen Stellen und Einrichtungen in Europa 
koordinieren sollte;
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diese Funktion der ESA sollte auch Folgendes beinhalten:
- Unterstützung der Europäischen Kommission mit technischem Fachwissen bei der Aus-

arbeitung von Initiativen der Europäischen Gemeinschaft, die raumfahrtbezogene 
Aktivitäten und einschlägige Arbeitsprogramme betreffen, und bei der Auswahl und 
Überwachung der betreffenden Auftragnehmer;

- Verwaltung der raumfahrtbezogenen Aktivitäten der Europäischen Gemeinschaft durch 
die ESA im Einklang mit dem Regelwerk der EG;

ERSUCHT die Mitgliedstaaten, unter Koordinierung durch die ESA und bei wichtigen 
Aktivitäten der Europäischen Gemeinschaft in enger Abstimmung mit der Europäischen 
Kommission
- ihr bestes Fachwissen für die europäischen Raumfahrtprogramme (wie die Raumfahrt-

komponente von GMES, Programme zur Erforschung des Weltraums und künftige 
Trägerprogramme) bereitzustellen;

- die Synergie zwischen den nationalen Beiträgen und den Beiträgen von ESA und EG zu 
diesen Programmen zu steigern und schrittweise unter Achtung der nationalen Souve-
ränität zu einem integrierten Programmkonzept zu gelangen;

BEFÜRWORTET die Fortführung des Rahmenabkommens als Grundlage für die Zusammen-
arbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der ESA über Mai 2008 hinaus, wobei 
davon ausgegangen wird, dass das Rahmenabkommen und seine Anwendung regelmäßig 
bewertet und erforderlichenfalls verbessert werden; VERWEIST auf die Aufforderung, die in 
den auf der zweiten Tagung des Weltraumrates festgehaltenen Grundsatzüberlegungen ent-
halten ist und wonach eine weit reichende Bewertung potenzieller kosteneffizienter Szenarien 
zur Optimierung der organisatorischen Gestaltung der Raumfahrtaktivitäten vorgenommen 
werden sollte, und ERSUCHT die Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission und den 
Generaldirektor der ESA, die Möglichkeiten für eine Verbesserung dieser Zusammenarbeit 
auszuloten, damit die auf der zweiten Tagung des Weltraumrates festgehaltenen Grundsatz-
überlegungen zu stärker operativ und praktisch ausgerichteten Maßnahmen weiterentwickelt 
werden können, insbesondere mit Blick auf die in Anlage 1 aufgeführten Aspekte;

13. WÜRDIGT den wertvollen Beitrag von EUMETSAT zum Europäischen Raumfahrt-
programm und ERSUCHT EUMETSAT, auch in Zukunft an den Tagungen des Weltraum-
rates als Beobachter teilzunehmen.
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G. INDUSTRIEPOLITIK

14. ERKENNT AN, dass die ESA eine flexible und wirksame Industriepolitik verfolgt, die auf 
Kosteneffizienz, Wettbewerbsfähigkeit, ausgewogene Aufteilung der Aktivitäten und wett-
bewerbliche Ausschreibungen gegründet ist; damit wird für angemessene industrielle Kapa-
zitäten, globale Wettbewerbsfähigkeit und ein hohes Maß an innereuropäischem Wettbewerb 
für eine effiziente Zusammenarbeit bei gemeinsamen Raumfahrtprojekten gesorgt und somit 
die Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung der Raumfahrt in Europa gelegt;

VERWEIST in diesem Zusammenhang insbesondere auf die politische und wirtschaftliche 
Dimension des von der ESA praktizierten Grundsatzes des "angemessenen Mittelrückflusses" 
und darauf, dass die Anwendung dieses Grundsatzes - mit Blick auf die künftigen Heraus-
forderungen, die die Industrie meistern muss, wenn sie in einem weltweit im Wandel be-
griffenen Umfeld wettbewerbsfähig bleiben will - bewertet und erforderlichenfalls verbessert 
und die Motivation der Mitgliedstaaten, in die Raumfahrt zu investieren, aufrecht erhalten und 
möglichst gesteigert werden muss;

15. UNTERSTREICHT die äußerst wichtige Rolle der KMU und der Zulieferindustrie für die 
Innovation und die Erkundung neuer Marktchancen;

16. ERSUCHT die Europäische Kommission, insbesondere unter Berücksichtigung der in Anlage 
2 aufgeführten Aspekte geeignete Instrumente und Finanzierungsregelungen für Gemein-
schaftsmaßnahmen auf dem Gebiet der Raumfahrt zu entwickeln, wobei den Besonderheiten 
des Raumfahrtsektors, der erforderlichen Stärkung der Gesamtwettbewerbsfähigkeit und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der Notwendigkeit einer ausgewogenen Industrie-
struktur Rechnung zu tragen ist.

H. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

17. ERSUCHT die Europäische Kommission, den Generaldirektor der ESA und die Mitglied-
staaten, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln und zu verfolgen und einen Koor-
dinierungsmechanismus für internationale Beziehungen einzurichten. Ziel dieser Strategie, die 
mit den Aktivitäten der Mitgliedstaaten im Einklang stehen sollte, ist die Stärkung der Rolle 
Europas auf dem Gebiet der Raumfahrt weltweit und die Nutzung der internationalen 
Zusammenarbeit insbesondere in Bezug auf die in Anlage 3 aufgeführten Aspekte.
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I. DURCHFÜHRUNG

18. ERSUCHT die Europäische Kommission und den Generaldirektor der ESA, einen Durch-
führungsplan für die Europäische Raumfahrtpolitik vorzuschlagen, damit ein Verfahren für 
die regelmäßige Überwachung und die Festlegung von Prioritäten festgelegt wird, wobei auch 
die in den Anlagen aufgeführten Aspekte zu berücksichtigen sind.
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Anlage 1

1. Kernaspekte für die Weiterentwicklung der auf der zweiten Tagung des Weltraumrates 
festgehaltenen Grundsatzüberlegungen zu stärker operativ und praktisch ausge-
richteten Maßnahmen:

· Entwicklung von Finanzinstrumenten, die sich für die effiziente Durchführung von 
Raumfahrtprojekten eignen;

· Ermittlung von Endnutzern für die GMES-Dienste und der Bedürfnisse dieser Nutzer; 
Entwicklung eines integrierten und kundenorientierten Angebots unter Einbeziehung 
der regionalen und lokalen Ebene;

· Festlegung der Voraussetzungen, unter denen die den Mitgliedstaaten gehörenden 
Satelliten und deren Daten und Dienste für GMES zugänglich gemacht werden sollen; 
Berücksichtigung der Beiträge der nationalen Programme zu den EU-Initiativen (insbe-
sondere GMES).

Anlage 2

2. Kernaspekte für die Anwendung der Instrumente und Finanzierungsregelungen für 
Gemeinschaftsmaßnahmen:

· Ausarbeitung einer kohärenten Datenpolitik - einschließlich des Zugangs zu Daten und 
der Preisgestaltung -, die zu einer raschen Entwicklung des Raumfahrtdienstesektors 
führt;

· Stimulierung neuer Finanzierungsregelungen wie etwa Partnerschaften zwischen öffent-
lichem Sektor und Privatwirtschaft auf dem Markt für Raumfahrtanwendungen und 
-dienste, auch durch öffentliche Förderung von Forschung und Entwicklung;

· Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Förderung der technologischen Innovation, 
auch durch Pilotmarkt-Initiativen, öffentliches Beschaffungswesen und Unterstützung 
der Zulieferer und der kleinen und mittleren Unternehmen und Betriebe. 
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Anlage 3

3. Kernaspekte für die Entwicklung einer Strategie für internationale Beziehungen:

· Verbesserter Zugang zu Drittmärkten für europäische Raumfahrtprodukte und -dienste;

· Verringerung der Kosten für den Erwerb von Raumfahrtsystemen durch zielgerichtete 
Nutzung der internationalen Zusammenarbeit;

· Befähigung Europas, an anspruchsvollen Programmen teilzunehmen, die für eine Welt-
raummacht allein zu teuer sind;

· Gewinnung internationaler Partner für in Europa konzipierte Programme (wie bei 
GALILEO) und Verstärkung des europäischen Beitrags zu globalen Initiativen (wie bei 
GMES);

· Nutzung des gesamten Potenzials von Raumfahrtsystemen für die nachhaltige Entwick-
lung, vor allem zugunsten der Entwicklungsländer und besonders in Afrika.

________________________


